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Unstrut-Hainich-Kreis 

FD Soziales  

 

 

Richtlinie Einmalige Bedarfe 

für Erstausstattung von Wohnraum  

Stand: April 2017 

 

I. Allgemeines 

1.  Leistungen bei einmaligen Bedarfen für die Erstausstattung einer Wohnung einschließlich 
Haushaltsgeräten sind bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Rechtskreis Sozialge-
setzbuch Zweiter Teil, SGB II) sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsiche-
rung im Alter und bei Erwerbsminderung (Rechtskreis SGB XII) nicht von der Regelleistung 
umfasst, sondern werden gesondert erbracht.  

Soweit Leistungen bei einmaligen Bedarfen für Erstausstattung von Wohnraum im Rechtskreis 
SGB II erbracht werden, geschieht dies durch das dafür zuständige Jobcenter Unstrut-Hainich-
Kreis auf der Grundlage von § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 SGB II. 

Soweit solche Leistungen im Rechtskreis SGB XII erbracht werden, geschieht dies durch den 
dafür zuständigen Unstrut-Hainich-Kreis, insoweit handelnd durch den Fachdienst Soziales.  

Für beide Behörden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet die hiesige Richtlinie An-
wendung.  

2.  Die vorstehend beschriebenen Leistungen können gemäß § 24 Abs. 3 Satz 5 SGB II und 
§ 31 Abs. 3 SGB XII in Form von Pauschalen erbracht werden. Den Pauschalbeträgen müssen 
geeignete Angaben über die erforderlichen Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungs-
werte zugrunde liegen. 

Die Ermittlung der Pauschalbeträge erfolgte für den Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Kon-
zept für die Ermittlung von Pauschalwerten anhand der Angebotslage im unteren Preisseg-
ment gut erhaltener Gebrauchtware und Neuware. 

3.  Die hiesige Richtlinie soll sicherstellen, dass bei der Anwendung der einschlägigen Best-
immungen des SGB II und SGB XII eine einheitliche Rechtsanwendung stattfindet, insbeson-
dere Ermessen gleichmäßig ausgeübt und Beurteilungsspielräume entsprechend dem Zweck 
der Rechtsvorschrift ausgefüllt werden. 

Sie entbindet nicht von der Einzelfallprüfung und der Ausübung pflichtgemäßen Ermes-

sens in einem jeden Einzelfall.  

Leistungen werden als Geldleistungen gewährt. Sie sind als Sachleistungen zu gewähren, 
wenn zu vermuten ist, dass der Hilfesuchende die Geldleistung nicht zweckentsprechend ein-
setzen wird. 

Bedarf, der die Richtwerte übersteigt, kann berücksichtigt werden, sofern der Antragsteller 
diesen höheren Bedarf nachweist und die Besonderheiten des Einzelfalles diesen erhöhten 
Bedarf rechtfertigen. Entscheidungen hierüber sind zu begründen und aktenkundig zu doku-
mentieren. 
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II. Voraussetzungen im Einzelnen 

 

1. Erstausstattung von Wohnraum  

Der Begriff der Erstausstattung ist auf den Bedarf bezogen, der nicht bereits anderweitig ge-
deckt sein darf. Leistungen bei Bedarfen für  Erstausstattungen für die Wohnung einschließlich 
Haushaltsgeräte werden grundsätzlich bei einem erstmaligen Bezug oder Neubezug einer 
Wohnung ohne eigenen Hausstand gewährt, insbesondere in folgenden Fällen: 

 Erstanmietung einer Wohnung ohne eigenen Hausstand  
 Wohnungsbrand, soweit keine Versicherungsleistung erbracht wird 
 Neuanmietung von Wohnraum nach vorheriger Obdachlosigkeit 
 Haftentlassung, wenn der Erhalt der Wohnung oder die Einlagerung der Möbel wäh-

rend der Haft nicht möglich war 
 Neubezug einer Wohnung nach längerer Unterbringung in einer Einrichtung 
 besondere Einzelfälle/ Ergänzungsbedarf 

Es muss sich um eine erstmalige Ausstattung mit Hausrat handeln. Sind bereits Leistungen 
für Erstausstattung bewilligt worden bzw. verfügt der Antragsteller bereits über einen eigenen 
Hausstand und sind Haushaltsgegenstände defekt oder wegen Verschleiß nicht mehr nutzbar, 
handelt es sich nicht um einen Bedarf für Erstausstattung, sondern um Ersatzbeschaffung. 
Ersatzbeschaffungen sind aus dem Regelsatz zu finanzieren.  

Der jeweils tatsächliche Bedarf ist zu ermitteln und zu dokumentieren. Vor allem die Durchfüh-
rung von Außendiensten/Vorort-Terminen und die Auswertung von Mietverträgen auf die 
Frage hin, ob Mobiliar überlassen wird, sind Möglichkeiten der Sachverhaltsermittlung durch 
die zuständigen Behörden.  

 

2. Pauschalwerte bei Einzelperson/Bedarfsgemeinschaft 

Die Höhe der Gesamtpauschale bemisst sich wie folgt: 

1-Personen-Haushalt            1.100,- €             
2-Personen-Haushalt            1.410,- € 
3-Personen-Haushalt            1.690,- € 
4-Personen-Haushalt            2.025,- € 
jede weitere Person                345,- €  

 

Erstausstattung umfasst eine Ausstattung mit wohnraumbezogenen Gegenständen, die eine 
geordnete Haushaltsführung und ein an den herrschenden Lebensgewohnheiten orientiertes 
Wohnen ermöglichen soll.  

Die Ausstattung soll einfacher Ausführung sein, den grundlegenden Bedürfnissen genügen 
und sich im unteren Einrichtungsniveau bewegen. Es besteht kein Anspruch auf neue Einrich-
tungsgegenstände. Es ist den Leistungsberechtigten zumutbar, gebrauchte Gegenstände zu 
erwerben. 

In den ausgewiesenen Gesamtpauschalen ist ein Aufschlag von 70,- € enthalten, mit welchem 
etwaige Transport-, Montage- und Materialkosten abgegolten sind. 
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3. Bedarf an einzelnen Ausstattungsgegenständen  

Ergibt die Einzelfallprüfung, dass die Notwendigkeit der Leistung nicht in voller Höhe gegeben 
ist, weil der Anspruchsteller bereits über Hausrat verfügt, jedoch einzelne Ausstattungsgegen-
stände erstmalig benötigt, ist die Pauschale um die sich aus der anliegenden Übersicht erge-
benen Einzelbeträge zu kürzen. 

Voraussetzung ist, dass der Bedarf an aus der Anlage ersichtlichen (wesentlichen) Ausstat-
tungsgegenständen aufgrund besonderer Umstände zum ersten Mal besteht.  

Besondere Umstände können umzugsbedingt gegeben sein. Wurden z.B. Herd und Wasch-
maschine vom Vermieter gestellt und ist eine solche Ausstattung in der neuen Wohnung nicht 
vorhanden, liegt eine Erstausstattung im Sinne des Gesetzes vor. Bei einem Bedarf, der durch 
einen Umzug ausgelöst wird, ist weitere Voraussetzung für eine Leistungsgewährung, dass 
die Zusicherung des Jobcenters bzw. die  Zustimmung des Fachdienstes hierzu vorliegen oder 
der Umzug zumindest erforderlich gewesen sein muss.  

 

4. Pauschalwerte bei Wohngemeinschaft 

Leistungsberechtigte, die in Wohngemeinschaften leben, erhalten grundsätzlich die Wohnein-
richtungspauschale für den 1-Personen-Haushalt abzüglich  Einrichtungsgegenstände der ge-
meinsamen Nutzung. 

Leistungsberechtigter         305,- € 
 

Der Bedarf  gemeinsam genutzter Einrichtungsgegenstände einschließlich großer Haushalts-
geräte beträgt 910,- € 

gemeinsam genutzte Einrichtungsgegen- 
stände inkl. großer Haushaltsgeräte 

        910,- € 

 
und wird durch die Anzahl der Personen der Wohngemeinschaft geteilt. In der ausgewiesenen 
Pauschale ist ein Aufschlag von 70,- € enthalten, mit welchem etwaige Transport-, Montage- 
und Materialkosten abgegolten sind. 

 

III. Schlussbestimmungen 

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.04.2017 in Kraft. Gleichzeitig werden die Arbeitshin-
weise zur Gewährung Einmaliger Leistungen vom 27.03.2007 aufgehoben, soweit dort Ein-
malige Bedarfe für Erstausstattung von Wohnraum geregelt werden.  

 

 

 

Harald Zanker  

Landrat 

 

Anlagen: Pauschalwerte bei Erstausstattung von Wohnraum - Einzelpersonen und BG 

 Pauschalwerte bei Erstausstattung von Wohnraum - Wohngemeinschaften 
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Pauschalwerte bei Erstausstattung von Wohnraum – Einzelpersonen und BG 

 

 Artikel  Einzel- 
betrag 

1 PH 2 PH 3 PH 4 PH j.w.P. 

1 Kinderbett (komplett mit Matratze) 
 

75,- €      

2 Kinderoberbett und Kissen, wenn Bett vorhanden 
 

30,- €      

3 Einzelbett komplett (Lattenrost und Matratze)/Liege 
 

110,- € 110,- 220,- 330,- 440,- 110,- 

4 Oberbett und Kissen 
 

30,- € 30,-  60,- 90,- 120,- 30,- 

5 Kleiderschrank:                                                       2 türig 
                                                                                   3 türig 

50,- € 
  65,- €  

50,-  50,- 65,- 100,- 50,- 

6 Wohnzimmerschrank/Schrankwand 
 

110,- € 110,- 110,- 110,- 110,-  

7 Sofa/Couch 
 

110,- € 110,- 110,- 110,- 160,- 40,- 

8 Küchenschrank/ Hängeschrank 
 

65,- € 65,- 65,- 130,- 130,- 35,- 

9 Stuhl 
 

15,- €    15,- 15,- 

10 Tisch 
                                                                   Tisch + 2 Stühle 
                                                                   Tisch + 4 Stühle 

45,- € 
65,- € 
70,- €  

 
65,- 

 
  

70,- 

 
 

70,- 

45,- 
 

70,- 

- 

11 Doppelkochplatte 
 

25,- € 25,-     

12 Minibackofen 
 

25,- € 25,-     

13 E- Herd ohne Anschlusskosten 
 

140, -€  140,- 140,- 140,-  

14 Gas- Herd 
 

155,- €      

15 Kühlschrank 
 

90,- € 90,-   90,- 90,- 90,-  

16 Waschmaschine ohne Anschlusskosten 
 

160,- € 160,- 160,- 160,- 160,-  

17 Single Küche komplett inkl. Herd und Spüle 
 

350,- €      

18 Spüle  inkl. Armatur und Ablauf 
 

50,- € 50,- 50,- 50,- 50,-  

19 Hakenleiste 
 

10,- € 10,-     10,- 

20 Flurgarderobe 
 

35,- €  35,- 35,- 35,-  

21 Spiegel  
 

10,- € 10,- 10,- 20,- 20,- 5,- 

22 Rollo/Jalousie 
 

10,- € 20,- 30,- 40,- 50,- 10,- 

23 Lampe je Raum 
 

10,- € 30,- 40,- 50,- 60,- 10,- 

24 Bettwäsche mit Laken 
 

10,- €  20,- 40,- 60,- 80,- 20,- 

25 Hausratspauschale                                                                 50,- € 50,- 60,- 70,- 80,- 10,- 

 Summe:  1.030,- 1.340,- 1.620,- 1.955,- 345,- 

 



5 

 

 

Pauschalwerte bei Erstausstattung von Wohnraum – Wohngemeinschaften 

 

 Artikel  Einzel- 
betrag 

gem. 
Bedarf 

Bedarf 
p.P. 

1 Kinderbett (komplett mit Matratze) 
 

75,- €   

2 Kinderoberbett und Kissen, wenn Bett vorhanden 
 

30,- €   

3 Einzelbett komplett (Lattenrost und Matratze)/Liege 
 

110,- €   110,- 

4 Oberbett und Kissen 
 

30,- €   30,- 

5 Kleiderschrank:                                                       2 tü-
rig 
                                                                                    

50,- € 
  

  50,- 

6 Wohnzimmerschrank/Schrankwand 
 

110,- € 110,-   

7 Sofa/Couch 
 

110,- € 110,-  

8 Küchenschrank/ Hängeschrank 
 

65,- € 65,-  

9 Stuhl 
 

15,- €   

10 Tisch                                                                  Tisch + 
2 Stühle 

65,- € 
  

 65,- 

11 E- Herd ohne Anschlusskosten 
 

140, -€ 140,-  

12 Gas- Herd 
 

155,- €   

13 Kühlschrank 
 

90,- € 90,-  

14 Waschmaschine ohne Anschlusskosten 
 

160,- € 160,-   

15 Single Küche komplett inkl. Herd und Spüle 
 

350,- €   

16 Spüle  inkl. Armatur und Ablauf 
 

50,- €  50,-  

17 Flurgarderobe 
 

35,- €  35,-  

18 Spiegel  
 

10,- €  10,-  

19 Rollo/Jalousie 
 

10,- €  20,- 10,- 

20 Lampe je Raum 
 

10,- €  20,- 10,- 

21 Bettwäsche mit Laken 
 

10,- €   20,- 

22 Hausratspauschale                                                             50,- € 30,- 10,- 

 Summe:  840,- 305,- 
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Unstrut-Hainich-Kreis 

FD Soziales  

 

 

Richtlinie Einmalige Bedarfe 

für Erstausstattung mit Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt  

Stand: Januar 2018 

 

I. Allgemeines 

1.  Leistungen bei einmaligen Bedarfen für die Erstausstattung mit Bekleidung einschließlich 

bei Schwangerschaft und Geburt sowie Anschaffung und Reparaturen von orthopädischen 

Schuhen, Reparaturen von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen  sowie die Miete von 

therapeutischen Geräten sind bei der Grundsicherung für Arbeitssuchende (Rechtskreis Sozi-

algesetzbuch Zweiter Teil, SGB II) sowie bei der Hilfe zum Lebensunterhalt und der Grundsi-

cherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Rechtskreis SGB XII) nicht von der Regelleistung 

umfasst, sondern werden gesondert erbracht.  

Soweit Leistungen bei den o.g. einmaligen Bedarfen im Rechtskreis SGB II erbracht werden, 

geschieht dies durch das dafür zuständige Jobcenter Unstrut-Hainich-Kreis auf der Grundlage 

von § 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 und 3 SGB II. 

Soweit solche Leistungen im Rechtskreis SGB XII erbracht werden, geschieht dies durch den 

dafür zuständigen Unstrut-Hainich-Kreis, insoweit handelnd durch den Fachdienst Soziales.  

Für beide Behörden und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter findet die hiesige Richtlinie An-

wendung.  

2.  Die vorstehend beschriebenen Leistungen können gemäß § 24 Abs. 3 Satz 5 SGB II und 

§ 31 Abs. 3 SGB XII für Bedarfe der Erstausstattung  für Bekleidung, Schwangerschaft und 

Geburt in Form von Pauschalen erbracht werden. Den Pauschalbeträgen müssen geeignete 

Angaben über die erforderlichen Aufwendungen und nachvollziehbare Erfahrungswerte zu-

grunde liegen. 

Die Ermittlung der Pauschalbeträge erfolgte für den Unstrut-Hainich-Kreis nach einem Kon-

zept für die Ermittlung von Pauschalwerten anhand der Angebotslage im unteren Preisseg-

ment. 

3.  Die hiesige Richtlinie soll sicherstellen, dass bei der Anwendung der einschlägigen Best-

immungen des SGB II und SGB XII eine einheitliche Rechtsanwendung stattfindet, insbeson-

dere Ermessen gleichmäßig ausgeübt und Beurteilungsspielräume entsprechend dem Zweck 

der Rechtsvorschrift ausgefüllt werden. 

Sie entbindet nicht von der Einzelfallprüfung und der Ausübung pflichtgemäßen Ermes-

sens in einem jeden Einzelfall.  

Leistungen werden als Geldleistungen gewährt. Sie sind als Sachleistungen zu gewähren, 

wenn zu vermuten ist, dass der Hilfesuchende die Geldleistung nicht zweckentsprechend ein-

setzen wird. 

Bedarf, der die Richtwerte übersteigt, kann berücksichtigt werden, sofern der Antragsteller 

diesen höheren Bedarf nachweist und die Besonderheiten des Einzelfalles diesen erhöhten 
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Bedarf rechtfertigen. Entscheidungen hierüber sind zu begründen und aktenkundig zu doku-

mentieren. 

 

II. Voraussetzungen im Einzelnen 

 

1. Erstausstattung für Bekleidung  

Der Begriff der Erstausstattung ist auf den Bedarf bezogen, der nicht bereits anderweitig ge-

deckt sein darf. Grundsätzlich sind Leistungen für Bekleidung im Regelsatz enthalten. Der 

Regelsatz umfasst auch die Erhaltung und Ergänzung dieser Bedarfe. Ersatzbeschaffung von 

verschlissener Bekleidung  oder normale Veränderungen in der Konfektionsgröße begründen 

keinen Bedarf an Erstausstattungen. Neben den gesetzlich vorgegebenen Ereignissen wie 

Schwangerschaft und Geburt kommt die Bewilligung einer Erstausstattung für Bekleidung  nur 

bei Gesamtverlust  oder eine teilweise Bewilligung bei einem Bedarf aufgrund außergewöhn-

licher Umstände in Betracht. Außergewöhnliche Umstände sind beispielsweise: 

 

 Wohnungsbrand (kein Versicherungsschutz) 

 Veränderungen der Konfektionsgröße um mindestens 2 Größen innerhalb eines hal-

ben Jahres (starke krankheitsbedingte Gewichtsveränderung, extremes Wachstum) 

 erstmals in Deutschland aufgenommene Spätaussiedler/Kontingentflüchtlinge ohne 

Grundausstattung an Bekleidung 

 Haftentlassene ohne Grundausstattung an Bekleidung ( z.B. vorherige Wohnungsauf-

lösung, zuvor ohne Wohnsitz) Wiedereingliederung von Heimbewohnern oder Bewoh-

ner sonstiger Einrichtungen 

 

Der jeweils tatsächliche Bedarf ist zu ermitteln und zu dokumentieren. Der Bedarf an Erstaus-

stattung für Bekleidung kann durch einen Hausbesuch ermittelt werden. 

 

 

2. Erstausstattung bei Schwangerschaft 

Werdende Mütter haben einen Anspruch auf Schwangerschaftsbekleidung, der in der Regel 

ab der 20. SSW in Betracht kommt. 

 

 

3. Erstausstattung bei Geburt 

Die Erstlingsausstattung umfasst den notwendigen Bedarf an Kleidung sowie den Grundbe-

darf für Pflege und Ernährung. Eltern eines zu erwartenden Kindes können den Bedarf auf 

eine Erstlingsausstattung  bereits vor der Geburt geltend machen.  

Bei der Gewährung  der benötigten Bedarfsgenstände ist bei einer Folgegeburt auf die zeitli-

che Nähe zur vorangegangenen Geburt abzustellen.     
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III. Pauschalwerte  Erstausstattung für Bekleidung, bei Schwangerschaft und Geburt 

 

1. Bekleidungspauschale  

Unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich jede Person im Rahmen eines Pauschalwer-

tes unabhängig vom Alter und Geschlecht mit der Erstausstattung versorgen kann wird eine        

einheitliche Bekleidungspauschale von              

                                                     

     355,00 € 

  

gewährt.  

 

2. Schwangerschaftsbekleidung 

Eine Pauschale für Schwangerschaftsbekleidung wird ab dem 5. Schwangerschaftsmonat in 

Höhe von  

 

      135,00 € 

 

gewährt. 

 

3. Erstlingsausstattung 

a) Eine Pauschale für Erstlingsausstattung ohne Kinderwagen und Babyschale wird ab dem    

7. Schwangerschaftsmonat in Höhe von 

 

       165,00 €  
 

b) für einen Kinderwagen ab dem 7. Schwangerschaftsmonat in Höhe von 

 

       120,00 € 

 

                                                                  

und  

c) für eine Babyschale ab dem 7. Schwangerschaftsmonat in Höhe von  

 

            50,00 €  
 

 gewährt. 
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IV. Anschaffung und Reparatur von orthopädischen Schuhen, Reparatur von therapeu-

tischen Geräten und Ausrüstungen sowie Miete von therapeutischen Geräten 

 

Die Leistungspflicht der Krankenkasse beschränkt sich auf das eigentliche Hilfsmittel und um-

fasst nicht den Schuh als Gebrauchsgegenstand des täglichen Lebens. Versicherte müssen 

daher einen Eigenanteil bei der Versorgung mit orthopädischen Schuhen leisten. Nur dieser 

kann im Rahmen der §§ 24 Abs. 3 Satz 1 Nr. 3 SGB II und 31 Abs. 1 Nr. 3 SGB XII übernom-

men werden. 

 

Die gesetzliche Zuzahlung ist aus den Leistungen zur Deckung des Regelbedarfes zu erbrin-

gen. 

Die Reparatur von therapeutischen Geräten und Ausrüstungen sowie die Miete von therapeu-

tischen Geräten können als Sonderleistung erbracht werden, jedoch nicht die Ersatzbeschaf-

fung von Verbrauchsmaterial (z.B. Austausch von Batterien). Vor der Bewilligung ist die vor-

rangige Leistungsverpflichtung anderer Sozialleistungsträger zu prüfen, der Betroffene ist zu-

nächst an den Sozialleistungsträger zu verweisen, der die Erstbeschaffung des Therapiege-

rätes bewilligt hat.  

Weiterhin ist zu prüfen, ob eine Reparatur im Rahmen zivilrechtlicher Gewährleistungsansprü-

che übernommen wird oder ein Umtausch der Geräte in Betracht kommt. 

 

III. Schlussbestimmungen 

Die Richtlinie tritt mit Wirkung vom 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig werden die Arbeitshin-

weise zur Gewährung Einmaliger Leistungen vom 27.03.2007 aufgehoben, soweit dort einma-

lige Bedarfe für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt geregelt werden. 

 

Harald Zanker  

Landrat 

 

 

 

Anlagen: Pauschalwerte für einmalige Bedarfe Bekleidung Männer 

                 Pauschalwerte für einmalige Bedarfe Bekleidung Frauen 

                 Pauschalwerte für einmalige Bedarfe Bekleidung Kinder 

                 Pauschalwerte für Schwangerschaftsbekleidung 

                 Pauschalwerte für Erstausstattung Geburt   
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Männer 

 Durchschnittspreis 

je Stück/Paar  

Gesamtbedarf 

an Stück/Paar  

Gesamtpreis 

Unterhosen (W,S) 

 

  

           3,00 € 

 

            7 

 

         21,00 € 

Unterhemden 

 

  

           3,90 € 

 

            2 

 

           7,80 € 

Strümpfe/Socken 

 

 

           1,35 € 

 

            7 

 

           9,45 €  
Unterhose lang 

 

 

           7,00 €           
 

            1 

 

           7,00 €  
Schlafanzug 

 

 

          13,20 € 

 

            2 

 

          26,40 € 

Hemden 

 

 

          12,50 € 

 

            2 

 

          25,00 € 

T-Shirt 

 

 

             4,25 € 

 

            4 

 

           17,00 €  
Sweatshirt 

 

 

           15,80 € 

 

            1 

 

           15,80 € 

Pullover 

 

 

           13,70 € 

 

            1 

 

           13,70 € 

Hosen 

 

 

           12,75 € 

 

            2 

 

            25,50 € 

Jacke (S) 

 

 

           30,00 € 

 

            1 

 

            30,00 € 

Anorak/Parka 

 

 

           44,00 € 

 

            1 

 

            44,00 € 

Winterstiefel 

 

 

           10,00 € 

 

            1  

 

           10, 00 € 

Schuhe(S) 

 

 

           17,00 € 

 

            1 

 

            17,00 € 

Hausschuhe 

 

 

             6,70 € 

 

            1    

 

              6,70 € 

Trainingsanzug  

            30,00 € 

 

            1 

  

             30,00 €  
Mütze 

 

 

              6,00 €  
 

            1 

 

                6,00 €  
Schal 

 

 

              7,25 €  
 

            1 

 

                7,25 € 

Handschuhe 

 

 

              6,40 € 

 

            1 

 

                6,40 € 

Gürtel/Hosenträger 

 

 

              6,70 €   
 

            1  

 

                6,70 € 

Jogginghose  

            10,30 € 

 

            1  

 

Badehose  

             10,70 € 

 

            1   

 

Bademantel  

            15,00 € 

 

            1 

 

                                                                                                                                          gesamt:  332,70 € 
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Frauen 

 Durchschnittspreis 

je Stück/Paar  

Gesamtbedarf 

an Stück/Paar  

Gesamtpreis 

Unterhosen/Slip 

 

  

           2,20 € 

 

            7 

 

         15,40 € 

Unterhemden 

 

  

           5,00 € 

 

            2 

 

         10,00 € 

BH`s 

 

 

           7,10 € 

 

            2 

 

         14,20 € 

Strümpfe/Socken 

 

  

           1,60 € 

 

            7 

 

          11,20 €  
Strumpfhose 

 

 

           1,20 €           
 

            2 

 

           2,40 €  
Schlafanzug/ 

Nachthemden 

 

          11,50 € 

 

            2 

 

          23,00 € 

Blusen 

 

 

          14,50 € 

 

            2 

 

          29,00 € 

T-Shirt 

 

 

            4,50 € 

 

            4 

 

           18,00 €  
Sweatshirt 

 

 

           14,50 € 

 

            1 

 

           14,50 € 

Pullover/Strickjacke 

 

           13,80 €/ 

           13,30 € 

 

           1/1 

 

           27,10 € 

Kleid 

 

 

           15,00 € 

 

            1 

 

           15,00 € 

Hosen/Rock 

 

           13,30 € 

           17,70 € 

 

           1/1 

 

            31,00 € 

Jacke (S) 

 

 

           18,30 € 

 

            1 

 

            18,30 € 

Anorak 

 

 

           35,00 € 

 

            1 

 

            35,00 € 

Winterstiefel 

 

 

           19,30 € 

 

            1  

 

            19,30 € 

Schuhe(S) 

 

 

           25,00 € 

 

            1 

 

            25,00 € 

Hausschuhe 

 

 

             7,00 € 

 

            1    

 

              7,00 € 

Trainingsanzug  

            16,50 € 

 

            1 

  

             16,50 €  
Mütze 

 

 

              6,00 €  
 

            1 

 

                6,00 €  
Schal               5,00 €              1                 5,00 € 

Handschuhe               4,30 €             1                 4,30 € 

Gürtel               4,00 €               1                  4,00 € 

Jogginghose             12,30 €             1   

Badeanzug             13,00 €             1    

Bademantel             13,00 €             1  

                                                                                                                                           gesamt: 351,20 € 
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Kinder 

Badeanzug              13,00 €             1    

 

 

Durchschnittspreis 

je Stück/Paar  

Gesamtbedarf 

an Stück/Paar  

Gesamtpreis 

Unterhosen /Slip 

 

 

            1,90 € 

 

              7 

 

          13,30 €     
Unterhemden 

 

 

            3,10 € 

 

              2 

 

            6,20 € 

Strümpfe/Socken 

 

 

            1,20€ 

 

              7 

 

            8,40 € 

Strumpfhose 

 

 

            2,50 €  
 

              2  

 

            5,00 €  
Schlafanzug 

 

 

            8,25 € 

 

              2 

 

          16,50 € 

T-Shirt/Bluse 

 

            4,00 €/ 

          11,50 €        
             

             3/1  

 

          24,00 € 

Sweatshirt 

 

 

            10,00 € 

 

              1 

 

          10,00 € 

Pullover/Strickjacke 

 

              4,70 €/ 

              4,70 € 

 

              1/1 

 

          10,00 € 

Hose 

 

 

              7,50 € 

 

              2 

 

          15,00 €  
Jacke (S) 

 

  

              16,50 € 

 

              1 

 

          16,50 € 

Anorak 

 

 

              18,00 €   
 

              1 

 

          18,00 € 

Winterstiefel 

 

 

              19,90 € 

 

              1 

 

          20,00 € 

Schuhe(S) 

 

 

               12,90 € 

 

              1 

 

           12,90 € 

Hausschuhe 

 

 

                 5,95 € 

 

              1 

 

             6,00 € 

Trainingsanzug 

 

 

               19,90 € 

 

               1 

 

            19,90 € 

Mütze 

 

 

                6,50 € 

 

               1 

 

              6,50 € 

Schal 

 

 

                5,50 € 

 

               1 

 

              5,50 € 

Handschuhe 

 

 

                5,70 €  
 

               1 

 

              5,70 € 

Gürtel/ 

Hosenträger 

 

                 4,00 € 

 

               1 

 

              4,00 €  
Badehose                  8,00 €                1                

Badeanzug                10,00 €   

Bademantel                16,00 €                1  

                                                                                                                                          gesamt: 223,40 €                                                                                    
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Schwangerschaft 

 Durchschnittspreis 

je Stück/Paar  

Gesamtbedarf 

an Stück/Paar  

Gesamtpreis 

Umstandshose 

 

  

           37,50 € 

 

            1 

 

         37,50 € 

Jacke 

 

  

           42,50 € 

 

            1 

 

          42,50 € 

BH/Bustier 

 

 

           10,25 € 

 

            1 

 

         10,25 €  
Mama Band  

            15,50 €           
 

            1 

 

         15,50 €  
Schuhe  

           25,00 € 

 

            1 

 

          25,00 € 

                                                                                                                                          gesamt: 130,75 €                                            
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Erstausstattung Geburt 

 Durchschnittspreis 

je Stück/Paar  

Gesamtbedarf 

an Stück/Paar  

Gesamtpreis 

Wasserdichte Bettein-

lage 

 

           14,00 € 

 

            1 

 

           14,00 € 

 

Badewanne 

 

           14,95 € 

 

            1 

 

           15,00 € 

Badetuch/ 

Bademantel 

  

             9,35 € 

 

            1 

          

            9, 40 € 

 

Wickelauflage 

 

            19,00 €  
 

            1 

 

           19,00 € 

 

Fläschchen/Sauger 

 

              7,65 € 

 

            4 

 

           30,60 € 

 

Pflegeset 

 

            12,60 €       
 

            1 

 

           12,60 €   
 

Spucktuch 

           3er- Pack 

             3,99 €            
 

            6 

 

             8,00 € 

 

Söckchen 

           3 er Pack 

              1,99 €              
 

            2 

  

             4,00 € 

 

Bodys 

           3er Pack 

              9,99 €               
 

            3  

 

            10,00 € 

 

Strampelhosen 

 

              9,99 € 

 

            3   

 

            30,00 € 

 

Mütze 

 

              9,99 € 

 

            1 

 

            10,00 € 

    

gesamt: 162,60 € 

 

    

 

Kinderwagen 

 

 

           120,00 € 

 

            1  

 

            120,00 €  

    

 

Babyschale 

 

  

             50,00 € 

 

            1 

 

              50,00 € 

 

 

 

gez. Zanker 

Landrat 

 


